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In der rechtstheologischen Untersuchung 1e6ß ıch der Vertasser besonders Von den einschlägigenArbeiten VO  ”3 Heckel, olt und Domboaois aNICcSCN. Damıt kann In der Regel das Beziehungsdrei-eck von lex carıtas oboedientia erkennen ®) 185) E. Wolts Feststellung, »d weder eıne lıeblose
Rechtsordnung, och ıne rechtlose Liebesordnung auf die Dauer bestehen können« (S 187), ist voll und
ganz zuzustiımmen. Dıie damıt vorgegebene dialektische Einheit Von Recht und Liebe sıeht der Vertasser ın
der Regel Benedikts beschrieben (D 185)

Die Dıssertation Ist miıt spürbarer Sympathıe für die Benediktusregel geschrıeben, aber ebenso mıiıt
Begeisterung tfür das ecC und dessen Anwesenheit in monastischen Texten: »Die rechtssprachlicheQualität in der Entwicklung des monastischen Regeltextes tindet reilich ın der Regula Benedicti ihren
Höhepunkt« (5. 140) In der Insıstenz auf Rechtsformeln, Rechtstechniken und eıner qualifizierten
Rechtssprache iIm Regeltext lıegt die besondere Bedeutung dieser Arbeıt, die sıch damıt ın Widerspruch ZUr
weıtverbreiteten ANUur spirıtuellen oder modısch aktualisıerenden Interpretation monastıscher Texte TZL.
Wenn die starke juristische Färbung der Regula Benedicti mıt Vermutungen ber ıne Rechtsausbil-
dung Benedikts begründet wırd, kann das reilich nıcht panz überzeugen. Dıie 50g Benediktusvita Gregorsgibt dafür eintach nıchts her (S 143—-144). „Le style, cC’est l’homme«, hılft da wenıg!

An dıe Ausführungen können eıne Reihe von Einzelanfragen gestellt werden. Wenn 25 mıiıt Recht
pESaART wird, dafß die Regel auch von anderen Klöstern übernommen werden kann, ergıbt sıch das nıcht
[1UT aus Kap. 55,1. Ob Wahlmodus {11 wirklıch eıne Absetzung einschlıießt, Ist mır nıcht klar Der
(schlechte) Abt Ist ‚War gewählt, aber die electi0 Ist 1Ur eın Teil der gaNZCH Amtsbestellung; constıitutio und
ordinatıo werden dem VO| Konvent Gewählten verweıgert 60) Der »CONVErSUS« der Magıisterregelsollte nıcht mıiıt »Ordensmann« übersetzt werden (S 99) Der »Kapıtelsaal« Ist in der Benediktusregel och
nıcht tinden (D 115) Warum wırd dıe stabılitas ımmer als »stabılitas l0C1« wiedergegeben? Dai dıe
Ortsbindung dem Sınn der Regel entspricht, 1st eindeutig. Aber {1 der begrifflichen Genauigkeit willen,
sollte Nan sıch mıiıt der eintachen stabilitas begnügen.

Dıie ZU Vergleich herangezogenen Mönchsregeln sollten ach ıhrem orıgıinalen ext benützt werden.
Für Augustinus also die Ausgabe von Verheijen (Parıs 1967); das 111 stehende Zıtat müfßte danach
heißen: Praeceptum 8y Für den lateinıschen Basılius Ist dıe CUueEC Fdıition von Zeizer CSEL 86, Wıen

benützen.
Zur lıterarıschen Art der Mönchsregel vgl de Vogüe: Les regles monastıques ancıennes Typologiedes SOUTCES du Moyen Age, tasc USO Frank

WOLFGANG BEHRINGER: Hexenverfolgung in Bayern. Volksmagie, Glaubenseiter und Staatsräson iın der
trühen Neuzeıt. München: Oldenbourg 1987 533 98,- (Studienausgabe [1988]

48,-)
Als 1972 die inzwischen schon klassısche Arbeit von H.C.E. Mideltort erschien (»Witch Huntıng in
Southwestern Germany The Socıual and Intellectual Foundations«. Stantord University ress)
tand sıe deutschen Hıstorikern und Theologen zunächst weniıg Beachtung. Bıs heute lıegt nıcht einmal
eiıne deutsche Übersetzung dieses wichtigen Werkes VOTL. Trotzdem hat eiınen Meılenstein DESEIZT. Waren
die Hexenverfolgungen für lange eıit eın Thema UTr für Volkskundler, Jurısten und, aus der Sıcht des
Hıstorikers, andere Außenseiter SCWESCH, sınd sıe seıtdem zunehmend uch ın das Blickfeld der
Geschichtsforschung gerückt. Inzwischen 1st eıne BanNzc Reihe Von Einzelstudien erschienen und in

Schormanns »Hexenprozesse in Deutschland« (Göttingen lıegt auch eıne als Taschenbuch leicht
zugänglıche Zusammenfassung der bisherigen Hexenforschung VOL.

Die Studie Wolfgang Behringers bietet, WIıe schon Midelfort, beides: eiıne präzıse Aaus den Quellen
gearbeitete Regionalstudie und gleichzeitig die ZUr eıt umtassendste Darstellung des gegenwärtigenStandes der Hexenforschung. Wıe Mıiıdeltort von Südwestdeutschland sprach, das Gebiet des heutigen
Württemberg iın seınen hıstorischen Vorläutern beschreiben, spricht Behringer VO:  3 Südostdeutsch-
land und meınt damıt das heutige, nıcht das hıstorische Bayern. Es erweılst sıch als sehr sınnvoll, dıe Studıe
ber die damalıgen polıtischen Landesgrenzen hinaus auszudehnen, enn wiırd ar, WwIıe durch
Denunzıationen und Nachahmungswirkung die Verfolgungen VO  3 eiınem Terriıtorıum auf das benachbartewurden. Für Bayern War nıcht zuletzt das Hochstift Augsburg beispielgebend. Überhaupt
erwıesen ıch die geistlichen Fürstentümer als besonders anfällıg für ausuifernde Verfolgungswellen, obwohl

auch hıer Ausnahmen gab Die chronikalische Überlieferung zeıgt ZU Beıispiel tür Kempten, daß dıe
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Fürstäbte dieser eıt als sınnenfrohe, den weltlichen Freuden,aber auch gütige, geschickte und
hochverständige Fürsten galten. »Religiöses Desıinteresse und schiere Lebenslust ber wohl wenıger
entscheidend« (für dıe Nichtdurchführung von Hexenprozessen) »als die Ablehnung jener fanatisierten und
gleichzeitig In höchstem aße rational-deduktiv durchdachten Religiosität der konfessionellen Erneuerer
ın allen Lagern« schreıbt Behringer.

Der Vertasser geht davon AUS, alle bedeutenderen Verfolgungen, also wenn ZUur Verhaftung
mehrerer Verdächtiger und Hınrıchtungen kam, mıiıt ziemlicher Sıcherheit uch überliefert wurden. Auft
dieser Grundlage klärt die regionale und zeıitliche Verteilung der Prozeßwellen: Südostdeutschland War
danach wesentlich weniıger von ihnen heimgesucht als der Südwesten und Franken. Dıe Gründe dafür sınd
vielschichtig. S0 scheint anderem dıe politische Zersplitterung des Südwestens dem ungehemmten
Hexenbrennen törderlich BEWESCH seın. Andererseıts könnte eiıne gespielt haben, dafß Im agrarisch
strukturierten Bayern die in den tädten operierenden Bettelordens-Inquisitoren keine ausreichende Basıs
tanden Sprenger und Institorıis, die Vertasser des „»Hexenhammers« Ja bekanntlich Domiuinikaner.
Zur Ausbreitung der Hexenprozesse gehörten aber uch drängende Anklagen aus der Bevölkerung; sıe
autften sıch VOT allem ın Zeıten von Teuerung und Not Auch sıe reichten jedoch nıcht aus, M eıne
Prozeßwelle In Gang bringen. Es edurtte der Obrigkeit, die wıllens W: die Verfolgung und
Vernichtung der angeblichen Hexen durchzuführen. Offtfensichtlich geschah dies durchaus nıcht immer, ın
manchen Fällen wurden schließlich nıcht dıe vermeıntlichen Hexen, sondern die Ankläger bestratt. Es
endeten auch längst nıcht alle Verdächtigen auf dem Scheiterhauten. Dıiese und andere Klischeevorstellun-
SCn ber Ursache und Verlauf der Verfolgungen wiıderlegt Behringer mMiıt Geduld und ausführlichen
Quellenbelegen.

Der Hauptteıl der Arbeit 1st der Entwicklung VO  — der großen Verfolgungswelle 1590 bıs ZUur
katholischen Schlußdiskussion, dem »Bayerischen Hexenkrieg«, ım 18. Jahrhundert gewidmet. Sıe ist
geradezu packend beschrieben. Es wırd klar, dafß den Befürwortern der Verfolgungen praktisch immer auch
Verfolgungsgegner gegenüberstanden. Sowohl den Juristen wıe den Geistlichen jeweıils
beıide Meınungen Beide Kontessionen zeıgten sıch zunächst gleich anfällıg für den Hexenglauben,
doch hatten die Protestanten leichter, sich VvVon dem ausgearbeiteten Hexenbild lösen.
Für die katholische Seıte 1e] stark 1Ins Gewicht, die Hexenlehre, Behringer, »„»scheinbar durch
die scholastische Theologıe abgestützt und adurch Vor iınhaltlıchen Angriffen gesichert Walr«
Schließlich eröffnete der Theatınerpater Ferdinand Sterzinger 1766 in eiınem Vortrag VOT der
Bayerischen
Akademie der Wissenschaftften mıt beißendem Spott die letzte Runde im Kampf den Hexen-
glauben. Behringer stellt diese NtW
Rahmen. licklung plausıbel in eiınen größeren polıtischen und kulturpolitischen

Alles in allem hat diese als Dissertation entstandene Arbeıt gute Chancen, eın Standardwerk werden.
Es Ist sehr offen, damıt endlich den bıs in Jüngste eıt wuchernden abenteuerlichen Erklärungsver-
suchen für dıe Hexenverfolgungen eın Ende BESEIZT wird Kritik ıst allenfalls geboten, der Autor selbst
‚War vorsichtig argumentiert, aber den flüchtigen Leser vergröbernden Schlüssen verleitet. So ist die
Versuchung oroß, jeder Verfolgung die passende Agrar- der Wırtschattskrise ınden, wobeı eın
grundsätzlıcher Zusammenhang von Krise und Vertol ngswillen natürlıch nıcht abgestritten werden ‚oll.
Ebenso kann C  CS Fehlschlüssen ühren, wenn D  ß w ringer teststellt, cs seıen vorwiegend Auswärtigehr
BCWESCH, die den Hexenglauben hochgehalten hätten, während dıe eingesessene Führungsschicht, Adel wıe
gehobenes Bürgertum, ıhm vorwiegend skeptisch gegenüberstanden. Da lıegt NUur allzu nahe, auft eıne
besondere Affinität der Nıchtbayern ZU! Hexenglauben schließen, entsprechend dem belıebten Topos:
alles Böse wırd VO:  3 außen eingeschleppt. Gelehrte Juristen und Theologen aber berufsbedingt eiıne
besonders mobile gesellschaftliche Gruppe und wiırkten NUr selten dort, sıe amılıär und nach Tradıtion
eingebunden Natürlıch lıefen s$1e seltener Gefahr, eınen ahen Angehörıigen in die Denunzıiatıo-
[1CMN einbezogen sehen. Es sollte aber doch eher hervorgehoben werden, daß die starke Theorie- und
Autoritätsgläubigkeit der Juristen und Theologen entscheidend WAar für ıhre Neıigung ZUur Befürwortung
Von Prozessen. Das zeıgte sıch Ja auch beı jenen Schreibtischtätern, die NUur nach Aktenlage über
Menschenleben entschieden und oft akrıbisch Verfahrensfragen diskutierten hne Gefühl tür dıe Grausam-
keıt und die Ungereimmtheıiten der durch Folter erpreßten Geständnisse. Ingrid Batorı


